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Kindertagesstätten- und 
Beratungs-Verband e.V. 

 
Satzung 

 
§ 1 (Name, Sitz und Geschäftsjahr) 

(1) Der Verein führt den Namen "Kindertagesstät-
ten- und Beratungs-Verband e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Oldenburg und 
ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Oldenburg eingetragen. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 (Zwecke ) 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2) Zwecke des Vereins sind die Förderung der 
Kinder- und Jugendhilfe, der Erziehung, 
Volks- und Berufsbildung, des öffentlichen 
Gesundheitswesens, der Behindertenhilfe 
sowie des Wohlfahrtswesens, insbesondere 
der Zwecke der amtlich anerkannten Verbän-
de der freien Wohlfahrtspflege, ihrer Unter-
verbände und ihrer angeschlossenen Einrich-
tungen einschließlich der Förderung und Un-
terstützung hilfsbedürftiger Menschen im Sin-
ne des § 53 der Abgabenordnung. 

(3) Die Satzungszwecke werden verwirklicht ins-
besondere durch die Einrichtung und den Be-
trieb von sozialen bzw. pädagogischen Ein-
richtungen und Diensten im Bereich der Er-
ziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 
sowie der Integration von hilfsbedürftigen 
Menschen mit und ohne Behinderung und mit 
verschiedenen soziokulturellen Hintergründen 
und Familienbildern, die Förderung der inter-
nen und öffentlichen, pädagogischen und poli-
tischen Diskussion über diesen Aufgabenbe-
reich, über die gemeinsame Erziehung von 
Kindern mit und ohne Behinderung und mit 
verschiedenen soziokulturellen Hintergrün-
den, über die Lage der Kinder innerhalb und 
außerhalb der Bundesrepublik sowie über die 
pädagogischen und politischen Erfahrungen 
aus der Tätigkeit des Vereins im Vergleich mit 
denen anderer Initiativen, Einrichtungen und 
Träger. Der Verein erfüllt diese Zwecke unter 
anderem auch durch Beratungs-, Bildungs- 
und Publikationstätigkeit. 

(4) Er kann sich zur Erfüllung der Vereinszwecke 
an Einrichtungen mit gleichartiger Zielsetzung 
sowohl als alleiniger Gesellschafter wie auch 
als Mitgesellschafter beteiligen oder Mitglied 
steuerbegünstigter Vereine werden oder 
gleichartige Fördermaßnahmen dieser Ein-
richtungen bzw. Vereine fördern und unter-
stützen. 

(5) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell 
unabhängig und der Idee der Völkerverstän-
digung verpflichtet. 

(6) Der Verein legt Wert auf eine enge Zusam-
menarbeit mit allen öffentlichen und freien 
Trägern sowie kirchlichen und wissenschaftli-
chen Organisationen, die den Zielen des Ver-
eins förderlich sein können. 

§ 3 (Selbstlosigkeit) 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten in dieser Eigenschaft 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei der Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

§ 4 (Mitgliedschaft) 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und 
juristische Personen werden, die seine Ziele 
unterstützen. Die Mitgliedschaft kann von 
vornherein befristet oder für die Dauer der Un-
terbringung eines Kindes in einer Einrichtung 
des Vereins vereinbart werden. 

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitglied-
schaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag. 
Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 
Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags 
kann innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Zugang der Ablehnung mit schriftlich 
begründeter Beschwerde der Aufsichtsrat an-
gerufen werden, der endgültig entscheidet.  

(3) Von den Mitgliedern werden Beiträge erho-
ben. Die Höhe der Beiträge und deren Fällig-
keit werden im Rahmen einer Beitragsord-
nung von der Mitgliederversammlung be-
stimmt. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht 
zur Zahlung von Beiträgen befreit. 

(4) Mitgliedsbeiträge und Elternbeiträge werden 
mittels Lastschrift eingezogen. Eine entspre-
chende Einzugsermächtigung ist dem Verein 
zu erteilen. Der Vorstand kann auf Antrag des 
Mitglieds in begründeten Einzelfällen vom 
Bankeinzugsverfahren absehen und eine an-
dere Regelung schriftlich vereinbaren. 

(5) Die Mitgliedschaft wird beendet 

a) durch den Tod oder den Verlust der 
Rechtspersönlichkeit des Mitglieds, 

b) durch freiwilligen Austritt, der nur durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand und einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Monatsende erfolgen 
kann, 
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c) durch Ablauf der für die Mitgliedschaft 
vereinbarten Frist, 

d) durch Ausschluss durch den Aufsichtsrat. 

Ein Ausschließungsgrund liegt insbeson-
dere vor, wenn das Mitglied in grober 
Weise gegen die Ziele und Interessen 
des Vereins verstoßen hat, den Zielen 
des Vereins entgegen arbeitet, die Arbeit 
in einer gegen Treu und Glauben versto-
ßenden Weise stört oder sich sonst ver-
einsschädigend verhalten hat. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter 
Setzung einer angemessenen Frist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Gegen den Beschluss steht dem Mitglied 
das Recht der Beschwerde an die Mit-
gliederversammlung zu. Die Beschwerde 
ist innerhalb eines Monats ab Zugang 
des Beschlusses schriftlich beim Auf-
sichtsrat einzulegen. Über sie wird in der 
nächsten Mitgliederversammlung ent-
schieden. Bis dahin hat die Beschwerde 
aufschiebende Wirkung. 

e) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
die durch Beschluss des Aufsichtsrats er-
folgen kann, wenn das Mitglied trotz 
zweimaliger Mahnung den geschuldeten 
Beitrag nicht gezahlt hat. Die Mitglied-
schaft endet dann mit Ablauf der im zwei-
ten Mahnschreiben gesetzten Frist.  

§ 5 (Organe des Vereins) 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Aufsichtsrat 

c) der Vorstand 

§ 6 (Mitgliederversammlung) 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Verhinde-
rungsfall von deren/dessen Stellvertreter/in 
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr einberufen und geleitet. Sie ist einzube-
rufen, wenn mindestens ein Zehntel der Mit-
glieder unter Angabe der Gründe schriftlich 
die Einberufung fordert. Die Einberufung er-
folgt durch schriftliche Einladung unter Anga-
be der Tagesordnung mit einer Frist von min-
destens vier Wochen nach Aufgabe zur Post. 
Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie 
rechtzeitig an die letzte vom Mitglied dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse 
abgesendet wurde. 

(2) Die Mitgliederversammlung nimmt den Tätig-
keits- und Finanzbericht des Aufsichtsrats und 
Vorstands entgegen und entscheidet insbe-
sondere über  

a) grundsätzliche Angelegenheiten des 
Vereins, soweit nicht Aufsichtsrat oder 
Vorstand zuständig sind 

b) Wahl, Abwahl und Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats 

c) Beschwerden über die Ablehnung von 
Aufnahmeanträgen und Ausschlüsse von 
Mitgliedern durch den Aufsichtsrat 

d) Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge 

e) Satzungsänderungen 

f) Auflösung des Vereins 

g) Wahl von Ehrenmitgliedern. 

(3) Die Beschlüsse werden in einem Protokoll 
niedergelegt und von der/dem jeweiligen Ver-
sammlungsleiter/in und der/dem Protokollfüh-
rer/in unterschrieben. 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitglieder-
versammlung ist beschlussfähig.  

 Die Mitgliederversammlung fasst ihre Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit gemäß dem 
Verhältnis der Ja- zu den Nein-Stimmen; un-
gültige Stimmen und Stimmenthaltungen wer-
den nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 Zu Satzungsänderungen einschließlich Ände-
rungen des Vereinszwecks ist eine Mehrheit 
von zwei Drittel, zur Auflösung des Vereins 
eine Mehrheit von drei Viertel gemäß dem 
vorgenannten Stimmenverhältnis erforderlich. 

 Satzungsänderungen sind nur zulässig, wenn 
dieser Tagesordnungspunkt bereits in der Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt 
wurde und der Einladung sowohl der bisheri-
ge als auch der vorgesehene neue Satzungs-
text beigefügt worden sind. 

(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(6) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wo-
chen vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Aufsichtsrat schriftlich beantragen, dass 
weitere Angelegenheiten - nicht jedoch die 
Änderung der Satzung und die Auflösung des 
Vereins - nachträglich auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Über den daraufhin ergänz-
ten Tagesordnungspunkt sind die Mitglieder 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

 Unzulässig sind Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die erst in der Mitgliederver-
sammlung gestellt werden. Über Geschäfts-
ordnungsanträge zur Reihenfolge oder zum 
Verfahren der Abwicklung der Tagesord-
nungspunkte beschließt die Mitgliederver-
sammlung.  

§ 7 (Aufsichtsrat) 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu sieben 
Personen. Die genaue Zahl der Aufsichts-
ratsmitglieder bestimmt die Mitgliederver-
sammlung, wobei die Zahl ungerade sein soll. 
Der Aufsichtsrat wird für die Dauer von zwei 
Jahren von der Mitgliederversammlung ge-
wählt. Der Aufsichtsrat bleibt jedoch so lange 
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im Amt, bis ein neuer Aufsichtsrat ordnungs-
gemäß gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.  

 Gewählt ist, wer die meisten Stimmen und 
zugleich die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erhält. Wird die Mehrheit nicht von einer 
ausreichenden Anzahl an Kandidatinnen und 
Kandidaten erreicht, findet ein zweiter Wahl-
gang statt. Nach diesem sind die Kandidatin-
nen und Kandidaten gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Führt diese Stich-
wahl zu Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los, das der Versammlungsleiter zieht.  

 Scheiden Aufsichtsratsmitglieder während der 
Amtsperiode aus und sinkt die Zahl der Auf-
sichtsratsmitglieder auf unter vier, findet bei 
der nächsten Mitgliederversammlung eine 
Nachwahl für die restliche Amtsperiode statt. 

(2) Der Aufsichtsrat soll möglichst aus Eltern be-
treuter Kinder und so zusammengesetzt sein, 
dass pädagogische, sozialpolitische, be-
triebswirtschaftliche und juristische Fachkom-
petenzen und Erfahrungen vertreten sind. 

(3) Der Vorstand und hauptamtliche Mitarbei-
ter/innen des Vereins sowie von Gesellschaf-
ten, an denen der Verein zu mehr als 20 % 
beteiligt ist, können nicht Mitglied des Auf-
sichtsrats sein. 

(4) Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied 
des Aufsichtsrats bei Bestehen eines wichti-
gen Grundes abberufen. 

(5) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und 
überwacht seine Tätigkeit. Er entscheidet 
über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, soweit sie nicht in der Zuständig-
keit der Mitgliederversammlung oder des Vor-
stands liegen. 

 Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Bestellung des Vorstands und Widerruf 
der Bestellung 

b) Abschluss, Änderung und Beendigung 
der Arbeitsverträge mit dem Vorstand; 
arbeitsrechtliche Maßnahmen gegenüber 
dem Vorstand 

c) Feststellung des Jahresabschlusses und 
Entlastung des Vorstands 

d) Beschlussfassung über langfristige In-
vestitionsvorhaben und deren Finanzie-
rung 

e) Einwilligung zu Kreditgeschäften außer-
halb langfristiger Investitionsvorhaben 
einschließlich der Gewährung von Kredi-
ten 

f) Einwilligung zur Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien und ähnlichen Ver-
pflichtungen 

g) Genehmigung des Erwerbs, der Veräu-
ßerung und der Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten 

h) Beschlussfassung über die Errichtung, 
Auflösung oder wesentliche Änderung 
von Einrichtungen und Diensten des 
Vereins 

i) Beschlussfassung über die Gründung 
von Gesellschaften, die Beteiligung dar-
an und die Änderung von Beteiligungen 

j) Zustimmung zur Anstellung und Kündi-
gung der Fachbereichsleiter/innen 

 Der Aufsichtsrat hat ein unbeschränktes Aus-
kunftsrecht gegenüber dem Vorstand und 
kann sich sachkundiger Dritter bedienen. 

(6) Gegenüber dem Vorstand wird der Verein ge-
richtlich und außergerichtlich durch den Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats, im Verhinde-
rungsfall durch dessen Stellvertreter vertreten. 
Ist auch dieser verhindert, vertreten zwei Auf-
sichtsratsmitglieder gemeinsam. 

(7) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte für die 
Dauer seiner Amtszeit eine/n Vorsitzende/n 
und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. 
Treten diese während der Amtszeit von ihren 
Aufgaben zurück oder scheiden sie aus dem 
Aufsichtsrat aus, wählt der Aufsichtsrat aus 
seiner Mitte für die restliche Amtsperiode ihre 
Nachfolger/innen. 

(8) Der Aufsichtsrat wird von seiner/seinem Vor-
sitzenden, im Verhinderungsfall von deren/ 
dessen Stellvertreter/in, mindestens viermal 
jährlich schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung mit einer Ladungsfrist von zwei Wo-
chen einberufen. Er ist außerdem einzuberu-
fen, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 
oder der Vorstand dies unter Angabe der 
Gründe beantragen. 

(9) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Auf-
sichtsrat erneut zu einer Sitzung mit dersel-
ben Tagesordnung einzuladen. Diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig, wenn in der Einladung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurde. 

(10) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit gemäß dem Verhältnis der 
Ja- zu den Nein-Stimmen; ungültige Stimmen 
und Stimmenthaltungen werden nicht mitge-
zählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

 Die Beschlüsse werden in einem Protokoll 
niedergelegt und von dem jeweiligen Ver-
sammlungsleiter und dem Protokollführer un-
terschrieben. 

(11) In dringenden Fällen können Beschlüsse im 
Umlaufverfahren gefasst werden, wenn nicht 
mehr als zwei Mitglieder des Aufsichtsrats 
diesem Verfahren widersprechen und mindes-
tens die Hälfte dem Beschlussvorschlag zu-
stimmt. 
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(12) Der Aufsichtsrat kann sich eine eigene Ge-
schäftsordnung geben. 

(13) Die Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats ist 
ehrenamtlich. Angemessene Auslagen wer-
den bei ordnungsgemäßem Nachweis ersetzt. 
Die/der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält 
eine Aufwandspauschale im Rahmen des § 3 
Nr. 26a EStG, sofern der Aufsichtsrat dies be-
schließt. 

§ 8 (Vorstand) 

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Perso-
nen, die hauptamtlich tätig und jeweils einzel-
vertretungsberechtigt sind. 

(2) Im Verhinderungsfall findet die Vertretung 
durch einen oder mehrere Bevollmächtigte 
statt, die vom Aufsichtsrat in Absprache mit 
dem Vorstand benannt worden sind. 

(3) Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat be-
stellt. Die Bestellung kann auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit erfolgen. Erneute Bestel-
lung nach Ablauf der Amtszeit ist zulässig. 

(4) Die Bestellung des Vorstands kann jederzeit 
widerrufen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. 

(5) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. 

 Der Vorstand leitet den Verein mit seinen Ein-
richtungen und Diensten auf der Grundlage 
dieser Satzung, im Rahmen der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und des Auf-
sichtsrats. 

 Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter für alle 
Mitarbeiter/innen des Vereins. 

 Der Vorstand ist verpflichtet, den Aufsichtsrat 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu un-
terstützen und ihm Bericht über die wirtschaft-
liche Lage und Entwicklung des Vereins sowie 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zu erstatten. Im Auftrag der/des 
Aufsichtsratsvorsitzenden oder der/des Stell-
vertreterin/Stellvertreters bereitet er die Sit-
zungen des Aufsichtsrats vor und sorgt für die 
Ausführung gefasster Beschlüsse. 

(6) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied 
für ein konkretes einzelnes Rechtsgeschäft 
von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freien. 

§ 9 (Auflösung des Vereins) 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das nach Abzug aller 
Verpflichtungen verbleibende Vermögen an den 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen 
e.V., gegebenenfalls seine Nachfolgeorganisation, 
welcher/welche es ausschließlich und unmittelbar 
für gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke im Sin-
ne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat. 

§ 10 (Übergangsbestimmung) 

Diese Satzung tritt am Tag der Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft und ersetzt die Satzung in 
der Fassung vom 05.11.2003. Den ersten Auf-
sichtsrat des Vereins bilden die am Tage der Ein-
tragung amtierenden Vorstandsmitglieder des Ver-
eins, deren Amtszeit als Vorstand damit zugleich 
endet. Der Aufsichtsrat tritt unverzüglich zu einer 
konstituierenden Sitzung zusammen und bestellt 
den Vorstand. Weiterhin wählt der Aufsichtsrat 
seine/n Vorsitzende/n und seine/n stellvertreten-
de/n Vorsitzende/n. Die Amtszeit des ersten Auf-
sichtsrats läuft bis zur turnusmäßigen Wiederwahl 
des bisherigen Vorstands. 

 

Oldenburg, den 22. Januar 2009 


